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Kreisverband Odenwaldkreis

	Ziele der Einrichtung
	Betreutes Wohnen



1. 
Ziel und Zweck

Diese Verfahrensanweisung regelt die Ziele des Betreuten Wohnens

2.
Geltungs- und Verantwortungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für die Fachkräfte für psychosoziale Betreuung des Betreuten Wohnens. Die Überwachung der Einhaltung erfolgt durch den Vorstand.

3.
Beschreibung

Das Betreute Wohnen richtet sich allgemein nach den vom LWV definierten Zielen für das Betreute Wohnen für Menschen mit einer seelischen Behinderung.

Diese sind im Folgenden aufgeführt:

· Stabilisierung und Weiterentwicklung von lebenspraktischen Fähigkeiten / Fertigkeiten

· Selbständige Lebensführung und weitgehende Unabhängigkeit von Betreuung  

· Hinführung zu einer angemessenen Tagesstruktur, Ausbildung oder Erwerbsfähigkeit sowie Freizeitgestaltung

· Stabilisierung der physischen und psychischen Gesundheit

· Erhaltung bzw. Verbesserung von Mobilität und Orientierung

· Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen

· Bewältigung von behinderungs-, alters- und krankheitsbedingten Abbauprozessen

· Aufrechterhaltung und Verbesserung der Partizipation am Leben im sozialen Umfeld   

Diese Ziele sind oberste Handlungsmaxime, allerdings sind, je nach Arbeitsfeld, unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen.

Das Betreute Wohnen gliedert sich in vier unterschiedliche Bereiche, die zum Teil den Schwerpunkt auch auf verschiedene Ziele legen:

1) Betreute Wohngemeinschaft für Suchtmittelabhängige (BWG) 

2) Betreutes Einzelwohnen für Suchtmittelabhängige (BEW)

3) Betreutes Einzelwohnen für Substituierte

4) Betreutes Einzelwohnen für chronisch mehrfach Abhängige.

Ziele des Betreuten Wohnens 1 und 2 sind die Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der Suchtmittelfreiheit, sowie die Förderung der sozialen Stabilisierung und der beruflichen und sozialen Integration von suchtmittelabhängigen Personen. Aufgenommen werden volljährige Frauen und Männer, die künftig ohne ihr Suchtmittel auskommen wollen und möglichst eine abgeschlossene stationäre Therapie hinter sich haben. Die Aufrechterhaltung und Stabilisierung der Abstinenz stehen hier im Vordergrund.

Es sollen lebenspraktische Fähigkeiten und soziale Kompetenz mit dem Ziel einer durch selbständiges Handeln geprägten Alltagsbewältigung gefördert werden.

Eines der Hauptziele dabei ist die berufliche (Re-)Integration: Nach der Aufnahme bemühen die Bewohner sich zuerst selbständig um einen Arbeitsplatz. Sollten die Eigenbemühungen um einen beruflichen Einstieg trotz Unterstützung durch die Fachkraft des Betreuten Wohnens 1 und 2 scheitern, besteht die Möglichkeit die Bewohner an die BAW Odenwaldkreis oder die Integra (Gemeinnützige Werkstatt für Menschen mit Behinderungen) zu vermitteln.

Die Förderung der sozialen Kompetenz erfolgt zum einen über die Auseinandersetzung mit den Mitbewohnern, zum anderen wird aber auch Unterstützung bei der Aufrechterhaltung (oder Wiederaufnahme) bestehender sozialer Bindungen gegeben sowie bei der Knüpfung neuer suchtmittelfreier Kontakte.

Neben diesen übergeordneten Zielen werden im Erstgespräch individuelle Ziele festgelegt, die in Abständen immer wieder überprüft werden. Diese resultieren aus den individuellen Schwierigkeiten der einzelnen Bewohner. In einem individuellen Betreuungsplan (in standardisierter Form namens „IBRP“) werden die zu erreichenden Teilziele des nächsten Betreuungszeitraums festgelegt (s.u.).

Beim Betreuten Wohnen 3 erfolgt eine psychosoziale Betreuung der Klienten zur Ausreduzierung ihrer Substitution. Die Ziele dieser Betreuung entsprechen den Zielen im Betreuten Wohnen 1 und 2. Das Betreute Wohnen ist die umfassendste Variante zur Betreuung im Rahmen der Substitutionsrichtlinie.

Die Teil-Ziele beim Ambulanten Betreuten Wohnen für CMA 4 liegen anders. Hier sind die Aufnahmekriterien niedrigschwelliger angesetzt, d.h. eine Abstinenz vom Suchtmittel muss nicht gegeben sein, sondern es muss nur die Bereitschaft bestehen, sich mit dem Suchtmittelkonsum auseinanderzusetzen. Es handelt sich hierbei um Klienten, deren Suchtverlauf chronifiziert ist und mit vielen Folgeschäden und Begleiterscheinungen einhergeht. 

Die Ziele dieses Bereichs des Betreuten Wohnens sind dementsprechend nicht so hoch angesetzt, hier geht es in der Regel in erster Linie darum, das Ausmaß und die Folgen der Suchterkrankung „im Rahmen“ zu halten, d.h. auf einem für die Betroffenen und die Umwelt erträglichen Maß zu halten. Für die Klienten geht das von reiner Überlebenshilfe, über Einschränkung des Konsums bis hin zu Ausweitung von abstinenten Phasen. Erst bei halbwegs erfolgter Stabilisierung ist an sozialpädagogische Arbeit zu denken wie sie oben beschrieben wird, wobei es hier eher um die Förderung lebenspraktischer und sozialer Kompetenzen und die Entwicklung einer Lebensperspektive geht als um berufliche Wiedereingliederung.

Für alle Bereiche gilt:

In einem individuellen Betreuungsplan (in standardisierter Form namens „IBRP“) werden gemeinsam mit dem Klienten die zu erreichenden Teilziele des nächsten Betreuungszeitraums festgelegt. Diese werden in dem fachlichen Gremium der Hilfeplankonferenz diskutiert und gegebenenfalls ergänzt. Dieser IBRP wird spätestens nach Ablauf des Bewilligungszeitraums und bei neuer Antragstellung der Entwicklung entsprechend überarbeitet. 

Alle Formen des Betreuten Wohnens arbeiten bei Bedarf eng mit den anderen Einrichtungen des DRK-Suchthilfeverbundes, mit gerichtlich bestellten Betreuern, Bewährungshelfern, Ärzten sowie anderen Fachdiensten und Institutionen zusammen.

4.  Mitgeltende Unterlagen

· Fach- und Fördergrundsätze des Hessischen Sozialministeriums in der jeweils gültigen Fassung

· Konzeptionen des Betreuen Wohnens

· Zusatzvereinbarung „Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen zum Rahmenvertrag nach § 93 d Abs. 2 BSHG / § 79 Abs. 1 SGB XII

5.
Qualitätsaufzeichnung

· Jahresberichte

· Statistiken

· Integrierter Behandlungs- und Rehabilitierungsplan (IBRP)
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